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Art und Weise 

Die Enterbung eines gesetzlichen Erben kann da-

durch erfolgen, dass der Erb las ser einen oder 

mehrere der gesetzlichen Erben von der Erbfolge 

ausschließt, ohne andere Erben einzusetzen oder 

seinen gesamten Nachlass an eine oder mehrere 

Personen vererbt, die nicht zu den gesetzlichen 

Erben gehören und somit zwangsläu�g die gesetz-

lichen Erben enterben. 

p wichtig Das Erbrecht eines gesetzlichen 

Erben kann in vollem Umfang oder nur zu ei-

nem Bruchteil ausgeschlossen werden.

Der Erb las ser kann durch ein sogenanntes nega-

tives Testament einen Verwandten oder seinen 

Ehegatten von der gesetzlichen Erbfolge aus-

schließen, ohne einen Erben zu bestimmen. Die 

Enterbung kann auch in einem gemeinscha�-

lichen Testament erfolgen; weil eine entspre-

chende Verfügung jedoch nicht wechselbezüglich 

ausgestaltet werden kann, ist sie nach dem Tod 

des erstversterbenden Ehegatten für den Länger-

lebenden nicht bindend. Die Enterbung eines ge-

setzlichen Erben muss der Erb las ser nicht begrün-

den. Nicht wirksam ausschließen kann der Erb las-

ser das gesetzliche Erbrecht des Fiskus.

Unter Umständen kann sich die Enterbung eines 

gesetzlichen Erben auch schlüssig aus dem Tes-

tament ergeben. In diesem Fall muss allerdings 

dann der Wille des Erb las sers eindeutig zum Aus-

druck kommen. Das kann dann der Fall sein, wenn 

der Erb las ser der enterbten Person den Pflichtteil 

zuwendet.

p tipp Will ein Erb las ser sicherstellen, dass 

die von ihm gewollte Enterbung von be-

stimmten Personen nach seinem Tod auch 

ohne langwierigen Rechtsstreit grei�, sollte 

er den betroenen Personenkreis im Testa-

ment genau bezeichnen und so alternative 

Auslegungsmöglichkeiten ausschließen.

§ urteil 

Die in einem eigenhändigen Testament ent-

haltene Formulierung „jegliche Forderungen 

von Verwandten (mit denen schon seit Jahr-

zehnten keinerlei Kontakt mehr besteht) wer-

den ausdrücklich ausgeschlossen“, stellt eine 

Enterbung der Angehörigen dar (OLG Hamm, 

Az. I-15 W 701/10). 

Enterbung durch negatives oder 
positives Testament 

Der Erb las ser muss in seinem Testament keinen Erben bestimmen. Er 

kann sich darauf beschränken, lediglich zu verfügen, dass der Ehegatte 

oder ein Verwandter von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen ist. 

Zwangsläu�g enterbt ist ein gesetzlicher Erbe, wenn der Erb las ser über 

den gesamten Nachlass testamentarisch an eine oder mehrere Personen 

verfügt, obwohl noch weitere gesetzliche Erben vorhanden sind.
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Der Erb las ser hat auch die Möglichkeit, durch ein 

sogenanntes positives Testament gesetzliche Er-

ben in der Form zu übergehen, dass er andere Per-

sonen testamentarisch zu seinen Erben einsetzt, 

dabei den gesamten Nachlass vergibt und damit 

zwangsläu�g gesetzliche Erben enterbt.

B beispiel

Die Eheleute A und B haben ein Berliner Testa-

ment errichtet und sich gegenseitig als Allein-

erben eingesetzt. Nach dem Tod des länger-

lebenden Elternteils sollen die gemeinsamen 

Kinder C und D zu gleichen Teilen erben. Nach 

dem Tod eines Ehegatten wird der über leben de 

Ehegatte Alleinerbe. Damit sind beim ersten 

Erbfall die Kinder zwangsläu�g enterbt.

Folgen 

Wer von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlos-

sen wurde, wird so behandelt, als würde er zur Zeit 

des Erbfalls nicht mehr leben. Der Ausschluss 

führt also zur gesetzlichen Erbfolge ohne den Aus-

geschlossenen. Wird ein Verwandter der ersten 

drei Ordnungen ausgeschlossen (Näheres zu den 

Ordnungen p Seite 17), treten an dessen Stelle 

seine Abkömmlinge. 

p wichtig Die Enterbung eines Verwandten 

gilt grundsätzlich nur für seine Person und 

betri� nicht seine Abkömmlinge. Wenn der 

Erb las ser die Enterbung auch auf die Ab-

kömmlinge des enterbten Verwandten erstre-

cken will, muss er dies in seinem Testament 

ausdrücklich erklären.

B beispiel

Der geschiedene A hat drei Kinder, B, C und D. 

Durch entsprechende Verfügung im Testament 

wird Kind B, das seinerseits bereits zwei Kin-

der hat, enterbt. Weitere testamentarische 

 Anordnungen hat A nicht getro�en. In diesem 

Fall ist B von der Erbfolge ausgeschlossen. 

Dessen Erbteil erben die beiden Kinder zu 

gleichen Teilen. 

§ urteil 

Die Au�eilung des Nachlasses in einer letzt-

willigen Verfügung zwischen der ehelichen Fa-

milie einerseits und der Mutter der nichtehe-

lichen Kinder, die lediglich als deren Ersatz-

erben bestimmt sind, andererseits kann als 

schlüssige Enterbung der nichtehelichen Kin-

der durch Vergabe des Nachlasses an andere 

zu werten sein (BGH, Az. IV ZR 93/05).

„Muss der Erblasser die Enterbung 
begründen?“
Nein. Es steht im freien Belieben des Erblassers, über sein Vermögen nach seinem Tod 

zu verfügen. Will er im Rahmen seiner Testierfreiheit seine gesetzlichen Erben enterben, 

muss er dafür keine Gründe angeben.



Verbraucherzentrale

Enterbung durch negatives oder positives Testament  89

Ist der Ehegatte durch eine negative Verfügung im 

Testament von der Erbfolge ausgeschlossen, er-

höhen sich die gesetzlichen Erbteile der Verwand-

ten.

Die Enterbung eines gesetzlichen Erben berührt 

dessen Pflichtteilsrecht nicht. Der Pflichtteil kann 

nur unter besonderen Voraussetzungen entzogen 

werden. Die Entziehung kann nur durch ein Testa-

ment oder einen Erbvertrag erfolgen. Der Entzie-

hungsgrund muss konkret angegeben werden. All-

gemeine Feststellungen (zum Beispiel „wegen des 

Lebenswandels des Sohnes“) reichen nicht aus 

(p Seite 94).

b 
Enterbung gesetzlicher Erben  

(p Seite F-15 f., F-56)

Im hinteren Teil des Buchs �nden Sie auf Seite 

F-15 f. Formulierungsbeispiele für die Enter-

bung eines gesetzlichen Erben sowie Textbau-

steine für die Enterbung seiner Abkömmlinge. 

Ferner steht Ihnen auf Seite F-56 eine Check-

liste zur Verfügung, in der die wichtigsten Fra-

gen im Zusammenhang mit der Enterbung zu-

sammengestellt sind.

B beispiel

A ist verheiratet und hat zwei Kinder. Durch 

entsprechende testamentarische Verfügung 

schließt er seine Gattin von der Erbfolge aus. 

Damit fällt ihr gesetzlicher Erbteil (die Häl�e 

des Nachlasses) an die beiden Kinder. Diese 

erben jeweils die Häl�e des Nachlasses.
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Den Pflichtteilsanspruch kann der Erb las ser 

den pflichtteilsberechtigten Personen nur in we-

nigen Ausnahmefällen entziehen. Und damit der 

Erb las ser das Pflichtteilsrecht zu Lebzeiten nicht 

umgeht, ist den Pflichtteilsberechtigten der soge-

nannte Pflichtteilsergänzungsanspruch einge-

räumt, wenn der Erb las ser zu Lebzeiten Schenkun-

gen gemacht hat.

p wichtig Das Pflichtteilsrecht ist nicht 

identisch mit dem Erbrecht. Dem Pflichtteils-

berechtigten steht nicht wie dem Erben der 

Nachlass zu. Am Nachlassvermögen selbst ist 

der Pflichtteilsberechtigte nicht beteiligt. Ihm 

steht nur ein schuldrechtlicher Geldanspruch 

gegen den oder die Erben zu, dagegen keine 

Rechte an den  Nachlassgegenständen.

Pflichtteilsberechtigte Angehörige 

Der Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen ist 

gesetzlich festgelegt. Dazu zählen nur die nächs-

ten Familienangehörigen des Erb las sers, das sind 

seine Abkömmlinge, soweit sie erbberechtigt sind, 

seine Eltern und sein Ehegatte.

Pflichtteilsberechtigt sind zunächst die Abkömm-

linge des Erb las sers, also seine Kinder, Enkel, 

Urenkel und so weiter, auch nichteheliche und ad-

optierte Kinder. Entferntere Abkömmlinge kom-

men allerdings nur dann zum Zug, wenn der nä-

here Abkömmling keinen Pflichtteil verlangen 

kann oder das ihm Hinterlassene nicht annimmt. 

Lebt also noch ein Kind des Erb las sers, ist dessen 

Kind, der Enkel des Erb las sers, vom Pflichtteils-

recht ausgenommen.

Auch den Eltern des Erb las sers steht ein Pflicht-

teilsrecht zu. Sie kommen aber nur dann zum Zug, 

wenn kein nach der gesetzlichen Erbfolge vorge-

hender Abkömmling vorhanden ist, der den Pflicht-

teil verlangen kann oder das ihm Hinterlassene an-

nimmt.

p wichtig Nicht pflichtteilsberechtigt sind 

die entfernteren Verwandten des Erb las sers, 

insbesondere seine Geschwister, Onkel, Tan-

ten, Neen und Nichten. Auch dem nichtehe-

lichen Lebenspartner steht kein Pflichtteil  

zu.

Pflichtteilsanspruch des ent-
erbten Ehegatten und naher 
Verwandter

Zwar ist dem Erb las ser gesetzlich das Recht eingeräumt, nach sei-

nem Belieben über sein Vermögen nach dem Tod zu verfügen, diese 

Testierfreiheit wird allerdings beschränkt durch den sogenannten 

Pflichtteil. Damit will das Gesetz den nächsten Angehörigen einen 

Mindestanteil am hinterlassenen Vermögen garantieren.
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Pflichtteilsberechtigt ist auch der Ehegatte des 

Erb las sers. Dessen Pflichtteilsrecht setzt voraus, 

dass eine rechtsgültige Ehe besteht. Kein Pflicht-

teilsrecht hat der Partner einer geschiedenen Ehe. 

Und das Pflichtteilsrecht des überlebenden Ehe-

gatten ist auch dann ausgeschlossen, wenn zur 

Zeit des Todes des Erb las sers die Voraussetzun-

gen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und 

der Erb las ser die Scheidung beantragt oder ihr zu-

gestimmt hatte.

Voraussetzungen für den Pflicht-

teilsanspruch 

Neben der Pflichtteilsberechtigung setzt der 

Pflichtteilsanspruch die Enterbung des gesetzli-

chen Erben voraus. Pflichtteilsberechtigte Perso-

nen haben also nur dann einen Pflichtteilsan-

spruch, wenn sie von der Erbfolge ausgeschlos-

sen wurden. Nicht enterbt und damit nicht pflicht-

teilsberechtigt sind Personen, die auf Ihr Erb- und 

Pflichtteilsrecht verzichtet haben. Entsprechendes 

gilt grundsätzlich für Personen, die die Erbscha� 

ausgeschlagen haben. Von diesem Grundsatz be-

stehen allerdings Ausnahmen:

r  Der überlebende Ehegatte kann die Erbscha� 

ausschlagen und neben dem realen Ausgleich 

des Zugewinns den Pflichtteil verlangen 

(p Seite 93). 

r  Wird ein durch Testament zugewendeter Erb-

teil mit der Vor- oder Nacherbfolge, einer Tes-

tamentsvollstreckung, einer Teilungsanord-

nung, einem Vermächtnis oder einer Auflage 

belastet, und ist das hinterlassene Vermögen 

höher als der Pflichtteil, so kann der Pflicht-

teilsberechtigte die Erbscha� ausschlagen 

und seinen Pflichtteil verlangen. Damit erhält 

der Pflichtteilsberechtigte allerdings wertmä-

ßig weniger, als ihm nach dem Testament oder 

dem Erbvertrag zustehen würde. 

r  Gesetzlich verhindert wird auch der Fall, dass 

der Erb las ser dem Pflichtteilsberechtigten ein 

Vermächtnis anstelle seines Pflichtteils auf-

drängt. Ist ein Pflichtteilsberechtigter mit ei-

nem Vermächtnis bedacht, so kann er dieses 

ausschlagen und den Pflichtteil verlangen. 

Höhe und Berechnung des 

Pflichtteils 

Der Pflichtteil beträgt die Häl�e des gesetzlichen 

Erbteils. Er folgt aus der Pflichtteilsquote und dem 

Wert des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls.

Ermittlung der Pflichtteilsquote 

Für die Pflichtteilsquote ist maßgebend, wie hoch 

der gesetzliche Erbteil desjenigen wäre, der sei-

nen Pflichtteil verlangt. Die Höhe des Erbteils wie-

„Welche Folgen hat es, wenn der Pflicht-
teils berechtigte zu Lebzeiten des Erb las sers 
bereits eine Schenkung erhalten hat?“
Der Pflichtteilsberechtigte muss sich den Wert der Schenkung auf seinen Pflichtteil an-

rechnen lassen, wenn dies vom Erb las ser so bestimmt war. Dies geschieht dadurch, dass 

der Wert der Schenkung dem Nachlass hinzugerechnet wird und aus der Summe dann 

der Pflichtteil berechnet und von diesem Betrag dann die Schenkung abgezogen wird.
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derum hängt von der Zahl der gesetzlichen Erben 

und der Zusammensetzung ab (wegen der Einzel-

heiten der gesetzlichen Erbfolge p Seite 15).

Zur Feststellung der Pflichtteilsquote werden nicht 

nur die tatsächlichen Erben berücksichtigt. Mitge-

zählt wird auch, wer wegen Enterbung, Ausschla-

gung der Erbscha� oder Erbunwürdigkeit nicht 

Erbe geworden ist. Auch wer auf seinen Pflichtteil 

verzichtet hat, wird mitgezählt, nicht aber, wer auf 

seinen Erbteil verzichtet hat. Die Pflichtteilsquote 

wird also geringer, je mehr Erben es gibt. Schließ-

lich hängt die Höhe des Erbteils von der Anzahl 

der Erben ab, was sich mittelbar dann natürlich 

auf die Höhe des Pflichtteils auswirkt.

Für die Erb- und Pflichtteilsansprüche des über-

lebenden Ehegatten sind der eheliche Güterstand 

und die Anzahl der Miterben maßgebend (wegen 

der Besonderheiten des Pflichtteilsanspruchs des 

Ehegatten p Seite 93).

B beispiel

A hinterlässt seine vier Kinder B, C, D und E. B 

hat im Weg der vorweggenommenen Erbfolge 

bereits ein Baugrundstück erhalten und im 

Gegenzug auf seinen Erbteil verzichtet. Zu 

 Alleinerben zu jeweils gleichen Teilen sind C 

und D eingesetzt. C hat allerdings die Erb-

scha� ausgeschlagen. E wurde im Testament 

enterbt. Bei der Berechnung des Pflichtteils 

wird trotz Erbausschlagung C mitgezählt, nicht 

aber B, der auf seinen Erbteil verzichtet hat. 

Es bleiben also �ktiv drei Erben, C, D und E, 

deren Erbteil jeweils ein Drittel des Nachlas-

ses betragen würde. Der Pflichtteil des enterb-

ten E beträgt also ein Sechstel, die Häl�e sei-

nes  gesetzlichen Erbteils von einem Drittel. 

Ermittlung des Nachlasswerts 

Für die Höhe des Pflichtteils ist neben der Anzahl 

der gesetzlichen Erben auch der Wert des Nach-

lasses maßgebend. Zum Nachlass gehören alle 

vermögensrechtlichen Positionen des Erb las sers. 

In Betracht kommen insbesondere Bargeld, Gut-

haben auf Girokonten, Sparkonten und Sparver-

trägen, Wertpapiere, Darlehensforderungen, Be-

teiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaf-

ten, Grundstücke, Eigentumswohnungen, Erbbau-

rechte, Kra�fahrzeuge, Hausratsgegenstände, 

Urheber- und Patentrechte.

Nicht zum Aktivnachlass gehören insbesondere 

laufende Forderungen auf Gehalt oder Rente, Ge-

genstände, die zum Voraus des Ehegatten zählen 

(p Seite 24), gemietete und geleaste Gegen-

stände, Lebensversicherungen, die über eine Be-

zugsberechtigung außerhalb des Nachlasses an 

eine Person übergehen, Vermögensrechte, die mit 

dem Tod des Erb las sers enden (zum Beispiel Nieß-

brauch, Wohnrecht).

Vom Aktivnachlass sind die zum Zeitpunkt des 

Erbfalls bestehenden Schulden des Erb las sers ab-

zuziehen. Nach dem Erbfall entstehende Schul-

den sind abzugsfähig, wenn deren Rechtsgrund 

auf den Erbfall zurückzuführen ist. Zum Passiv-

nachlass gehören unter anderem Darlehensschul-

den, die Zugewinnausgleichsforderung des über-

lebenden Ehegatten, Beerdigungskosten, An-

walts- und Gerichtskosten, soweit sie mit dem Erb-

fall zusammenhängen, Kosten der Nachlassver-

waltung und -sicherung, Steuerschulden des Erb-

las sers, der Kapitalwert eines Nießbrauchs oder 

Wohnrechts, Rückforderungsansprüche des So-

zialhilfeträgers.

Nicht abzugsfähig sind unter anderem Pflichtteils- 

und Pflichtteilsergänzungsansprüche, Kosten der 

Erbscha�steuererklärung, Erbscha�steuer, Ver-

mächtnisse, Auflagen, Kosten der laufenden Grab-

pflege, Kosten der Testamentsvollstreckung, wenn 
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diese dem Pflichtteilsberechtigten keinen Vorteil 

bringen.

Der Pflichtteil richtet sich nach dem Wert des 

Nachlasses. Der Pflichtteilsberechtigte ist wirt-

scha�lich so zu stellen, als sei der Nachlass beim 

Tod des Erb las sers in Geld umgesetzt worden. 

Maßgebend bei der Bewertung ist also grundsätz-

lich der Verkaufswert (Verkehrswert) des jewei-

ligen Nachlassgegenstands. Eine vom Erb las ser 

getro�ene Wertbestimmung ist nicht maßgebend. 

Für die Wertermittlung ist der Zeitpunkt des Erb-

falls maßgebend. Nachträgliche Wertsteigerungen 

oder Wertminderungen werden nicht berücksich-

tigt. Für Bankguthaben ist der Wert zum Zeitpunkt 

des Erbfalls einschließlich Zinsen maßgebend. Für 

Wertpapiere ist der mittlere Tageskurs anzusetzen. 

Der Wert von Kra�fahrzeugen ist durch ein Sach-

verständigengutachten oder über die Schwa-

cke-Liste zu ermitteln.

Schwierigkeiten bereitet häu�g die Bewertung von 

Haushaltsgegenständen, Möbeln, technischen 

Geräten und Kleidungsstücken. Sie sind häu�g nur 

schwer verkäuflich. Ihr Wert ist durch Schätzung 

zu ermitteln, wenn die Sachverständigenkosten in 

einem angemessenen Verhältnis zum Wert der 

Nachlassgegenstände stehen.

Für die Bewertung von Immobilien gelten folgende 

Grundsätze:

r  Unbebaute Grundstücke sind nach dem Wert 

gleichwertiger Grundstücke zu bewerten. 

Maßgebend sind insbesondere die von den 

Städten und Gemeinden geführten Kaufpreis-

sammlungen und die darauf abgestellten Bo-

denrichtwerte.

r  Für das selbst genutzte Ein- oder Zweifami-

lienhaus und die selbst genutzte Eigentums-

wohnung ist das Sachwertverfahren maßge-

bend. Der Sachwert richtet sich nach dem Bo-

denwert und den Herstellungskosten. Wert-

mindernde Umstände wie Reparaturstau, das 

Alter oder Bauschäden sind zu berücksichti-

gen.

r  Fremdgenutzte Immobilien werden nach dem 

Ertragswertverfahren bewertet, das auf den 

jährlichen Reinertrag der Immobilie abstellt.

Besonderheiten beim Pflichtteils-

recht des Ehegatten 

Bei der Höhe des Pflichtteils des Ehegatten ist 

auch entscheidend, in welchem Güterstand die 

Eheleute während der Ehe gelebt haben.

Pflichtteil bei der Zugewinngemeinscha� 

Im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemein-

scha� wird beim Tod des Ehegatten der Zugewinn 

in der Regel pauschal ausgeglichen. Der dem über-

lebenden Ehegatten zustehende Erbteil wird um 

ein Viertel erhöht (im Einzelnen p Seite 22). 

Wird der Ehegatte enterbt, kann er den Ausgleich 

des konkret errechneten Zugewinns verlangen. 

Dazu werden Anfangsvermögen zum Zeitpunkt der 

Eheschließung und Endvermögen beim Tod des 

Ehegatten miteinander verglichen. Der Über-

schuss muss dann ausgeglichen werden. Neben 

dem Ausgleich des Zugewinns kann der Ehegatte 

den Pflichtteil nach dem nicht erhöhten Erbteil ver-

langen (sogenannter kleiner Pflichtteil). Nach die-

ser sogenannten güterrechtlichen Lösung steht 

also dem enterbten oder nicht mit einem Ver-

mächtnis bedachten Ehegatten der konkret be-

rechnete Zugewinn zuzüglich des Pflichtteils in 

Höhe der Häl�e des nicht um den pauschalen Zu-

gewinnausgleich erhöhten Erbteils zu. Neben Er-

ben der ersten Ordnung hat der Ehegatte dann 

grundsätzlich einen Pflichtteil von einem Achtel.
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Wurde der überlebende Ehegatte durch testamen-

tarische Verfügung zu gering bedacht, kann er den 

sogenannten großen Pflichtteil geltend machen. 

Das wird auch als erbrechtliche Lösung bezeich-

net. In diesem Fall kann der Ehegatte neben dem 

Pflichtteil den um ein Viertel erhöhten Erbteil ver-

langen. Dann entfällt der konkrete Ausgleich des 

Zugewinns. Diesen großen Pflichtteil kann also der 

Ehegatte verlangen, soweit er auf eine Erbquote 

eingesetzt ist, die unter seinem Pflichtteil liegt 

( Zusatzpflichtteil) oder er lediglich mit einem 

 Vermächtnis bedacht wurde, dessen Wert eben-

falls unter dem Pflichtteil liegt (Pflichtteilsrest-

anspruch).

Pflichtteil bei Gütertrennung 

Leben die Eheleute im Güterstand der Gütertren-

nung, so �ndet nach Beendigung der Ehe kein Zu-

gewinnausgleich statt. Für die Höhe des gesetz-

lichen Erbteils des Ehegatten und mithin auch für 

die Höhe des Pflichtteils ist maßgebend, ob und 

gegebenenfalls wie viele Kinder aus der Ehe her-

vorgegangen sind (p Seite 23). Auch bei der Gü-

tertrennung steht dem Ehegatten der Pflichtteil in 

Höhe der Häl�e seines gesetzlichen Erbteils zu.

Bei keinem oder einem Kind erbt der Ehegatte die 

Häl�e des Nachlasses. Der Pflichtteil beträgt also 

ein Viertel. Bei zwei Kindern steht dem Ehegatten 

ein gesetzlicher Erbteil in Höhe von einem Drittel 

zu. Der Pflichtteil beträgt mithin ein Sechstel. Bei 

ERB- UND PFLICHTTEILSQUOTE DER ABKÖMMLINGE BEI ZUGEWINNEHE

Anzahl der Kinder Ehegatte hat die Erbscha� angenommen Ehegatte wurde enterbt bzw. hat die Erbscha� 
ausgeschlagen

Gesetzlicher Erbteil Pflichtteil Gesetzlicher Erbteil Pflichtteil

1 1/2 1/4 3/4 3/8

2 1/4 1/8 3/8 3/16

3 1/6 1/12 1/4 1/8

ERB- UND PFLICHTTEILSQUOTE DER ABKÖMMLINGE BEI GÜTERTRENNUNG

Anzahl der Kinder Ehegatte hat die Erbscha� angenommen Ehegatte hat die Erbscha� ausgeschlagen

Gesetzlicher Erbteil Pflichtteil Gesetzlicher Erbteil Pflichtteil

1 1/2 1/4 1/1 1/4

2 1/3 1/6 1/2 1/6

3 1/4 1/8 1/3 1/8

B beispiele

A enterbt seine Ehefrau und setzt seine bei-

den Kinder zu gleichen Teilen als Erben ein. 

Der Ehefrau steht der Pflichtteil in Höhe der 

Häl�e des gesetzlichen Erbteils zu (50 Prozent 

von ¼ = ⅛). Daneben kann sie den konkret 

berechneten Zugewinnausgleich geltend ma-

chen. 

A setzt seine beiden Kinder als Erben ein. Sei-

ner Ehefrau wendet er als Vermächtnis seine 

Briefmarkensammlung zu, die allerdings we-

sentlich weniger wert ist als der ihr gesetzlich 

zustehende Erbteil. Deshalb steht der Ehefrau 

der Pflichtteil (abzüglich des Werts der Brief-

markensammlung) zu. Der Pflichtteil beträgt 

die Häl�e des gesetzlichen Erbteils (= ⅛). 

 Daneben steht der Ehefrau noch der pau-

schale Zugewinnausgleich von einem Viertel 

zu (großer Pflichtteil: ¼ + ⅛ = ⅜) 
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mehr als zwei Kindern hat der Ehegatte Anspruch 

auf ein Viertel des Nachlasses und damit auf ei-

nen Pflichtteil von einem Achtel.

Schuldner des Pflichtteils 

Der Pflichtteilsanspruch richtet sich grundsätzlich 

gegen den Erben. Der Pflichtteilsberechtigte kann 

sowohl gegen den einzelnen als auch gegen alle 

Miterben gemeinsam vorgehen. Die Erben ha�en 

als Gesamtschuldner.

Vor der Teilung des Nachlasses ha�et jeder Erbe 

für den Pflichtteilsanspruch. Durch die soge-

nannte Einrede des ungeteilten Nachlasses kann 

der einzelne Miterbe jedoch erreichen, dass er nur 

mit seinem Anteil am Nachlass, nicht jedoch mit 

seinem sonstigen Vermögen ha�et. Nach der Tei-

lung des Nachlasses ha�et jeder Miterbe nur für 

den seinem Erbteil entsprechenden Teil des 

Pflichtteils.

Entziehung des Pflichtteils durch 

Testament 

Der Pflichtteil soll den nächsten Angehörigen des 

Erb las sers einen Mindestanteil an dessen Vermö-

gen nach seinem Tod sichern. Deshalb wird die 

Testierfreiheit des Erb las sers, also dessen Recht, 

nach Belieben mit seinem Vermögen nach seinem 

Tod zu verfügen, gesetzlich beschränkt. Die Mög-

lichkeiten des Erb las sers, nahe Angehörige voll-

ständig auszuschließen, werden so begrenzt. 

Unabhängig davon kann der Erb las ser in wenigen 

Ausnahmefällen nahen Angehörigen auch den ge-

setzlich garantierten Pflichtteil entziehen. Die 

Gründe, auf die sich der Erb las ser berufen kann, 

sind im Gesetz abschließend geregelt. Dabei han-

delt es sich um eine Aufzählung von Sachverhal-

ten, die ein außergewöhnlich schweres Fehlver-

halten gegenüber dem Erb las ser darstellen, so-

dass es für diesen unzumutbar wird, diese Person 

gegen seinen Willen auch nur mit einem Min-

destanteil in Form des Pflichtteils an seinem Nach-

lass teilhaben zu lassen.

Die Entziehung des Pflichtteils muss vom Erb las-

ser angeordnet werden. Der Entziehungsgrund 

muss zur Zeit der Errichtung des Testaments be-

standen und in der Verfügung angegeben werden. 

Falsche oder fehlende Gründe machen die Pflicht-

teilsentziehung unwirksam.

Mit der Entziehung des Pflichtteils entfallen für 

den pflichtteilsberechtigten Angehörigen alle An-

sprüche gegen den Nachlass. Die Pflichtteilsent-

ziehung kommt also letztlich den Erben zugute.

Gründe für die Entziehung 

Der Erb las ser kann einem Pflichtteilsberechtigten 

den Pflichtteil nur entziehen, wenn einer der im 

Gesetz abschließend genannten Gründe vorliegt. 

Im Gesetz aufgeführt sind die Fälle, in denen der 

Erb las ser einem Abkömmling den Pflichtteil ent-

ziehen kann. Die aufgeführten Entziehungsgründe 

gelten jedoch entsprechend für die Entziehung 

des Eltern- und Ehegattenpflichtteils.

„Nach dem Leben trachten“: Einem Abkömmling 

kann der Pflichtteil entzogen werden, wenn er dem 

Erb las ser, dem Ehegatten des Erb las sers, einem 

§ urteil 

Ist eine Pflichtteilsentziehung unwirksam, bei-

spielsweise wegen Verzeihung durch den Erb-

lasser, so führt dies nicht automatisch zur 

 Unwirksamkeit einer im gleichen Testament 

verfügten Enterbung (OLG Karlsruhe, Az. 11 W 

94/21).


